
CHAM. Eine gefühlvolle Stimme, be-
gleitet von der ersten Garde böhmi-
scher Jazzer – Mirka Novak und das
Ivan Audes Trio – gastieren diesen
Sonntag um 19 Uhr bei den Chamer
Rathauskonzerten. Die junge Sängerin
mit der souligen Stimme holt sich ihre
musikalische Inspiration bei namhaf-
tenKollegen indenUSA,wo sie oft gas-
tiert. Kongenial begleitet und unter-
stützt wird sie im Chamer Langhaus-
saal vom Ivan-Audes-Trio, das dies- und
jenseits der Grenze als hervorragende
Jazzformation einen Ruf wie Donner-
hall genießt. Veranstalter des Konzerts
ist die Stadt Cham. Gesponsert wird
der Abend von der Firma Garten- und
LandschaftsbauPohl.

Karten zum Preis von 15 Euro (er-
mäßigt 10 Euro) gibt es online unter
www.ockticket.de, bei allen okticket-
Vorverkaufsstellen sowie am Veran-
staltungstag selbst ab 18 Uhr an der
Abendkasse.

UNTERHALTUNG

Soul undGroovemitMirkaNovak

Mirka Novak singt im Langhaus-
saal. FOTO: IVAN RAUNER

CHAM/LANDKREIS. Bei privat finan-
ziertenWohnungen ist eine Mieterhö-
hung nicht beliebig umsetzbar, son-
dern per Gesetz an strenge Vorgaben
gebunden. Vermieter sind in jedem
Fall dazu verpflichtet, Erhöhungen ge-
genüber Mietern anzukündigen und
derenZustimmungeinzuholen.

Vermieter haben das Recht, dieMie-
te auf den ortsüblichen Satz anzuhe-
ben, sofern dieMiete die letzten 15Mo-
nate unverändert blieb. Als ortsüblich
versteht sich der Durchschnitt, den
Mieter innerhalb der letzten vier Jahre
für vergleichbare Wohnungen in der
Gegendbezahlt haben.

Der Vermieter ist verpflichtet, ein
Mieterhöhungsverlangen in Textform
zu erklären und demMietermit Erklä-
rung zukommen zu lassen. Zur Be-
gründung der Mieterhöhung dient auf
der Basis von Paragraf 558a BGB eines
der folgende vier Dokumente: einfa-
cher oder qualifizierter Mietspiegel;
Auskunft aus einer Mietdatenbank;
Sachverständigengutachten; Benen-
nung von drei Vergleichswohnungen
mit derenEntgelten.

Zieht der Vermieter Vergleichswoh-
nungen zur Begründung heran, müs-
sen sich diese in Bezug auf Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
ähneln. Für den Mieter sind die Ver-
gleichswohnungen klar zu benennen.
FreieWohnungsangebote aus Zeitung
oder Internetportalen vorzulegen,
reicht nicht aus, denn esmuss eine
direkte Überprüfung der Woh-
nungsmerkmale möglich sein.
Ein Anspruch auf Besichtigung
der Wohnung ergibt sich daraus
nicht. Aufgrund der Notwen-
digkeit konkreter Daten-
weitergabe ist es aus Da-
tenschutzsicht für Ver-
mieter schwieriger ge-
worden, eine korrekte
Mieterhöhung aus-

zusprechen. Die Erhöhung darf der
Vermieter nur bis zur günstigsten an-
gegebenen Wohnung aussprechen. Ei-
ne Mieterhöhung über den Betrag der
Vergleichsmiete ist nicht erlaubt. Als
Basis wird die Nettokaltmiete herange-
zogen, die Betriebskosten bleiben au-
ßer Betracht. Vereinbart der Mietver-
trag eine Staffelmiete, Indexmiete oder
Pauschalmiete, sind Mieterhöhungen
grundsätzlich ausgeschlossen.

Insgesamt dürfen Vermieter die
Miete bei derAnpassung an die ortsüb-
liche Vergleichsmiete innerhalb von
drei Jahren ummaximal 20 Prozent er-
höhen. In manchen bayerischen Städ-
ten und Gemeinden mit angespann-
tem Wohnungsmarkt liegt die Kap-
pungsgrenze bei 15 Prozent. Wurde
diese bereits ausgeschöpft, dürfen Ver-
mieter innerhalb der Dreijahresperio-
de keine weitere Erhöhung vorneh-
men. Einzige Ausnahme: Modernisie-
rungsmaßnahmen.

Die Zustimmung zur Mieterhö-
hung erfolgt schriftlich oder münd-
lich. Stimmt der Mieter der Mieterhö-
hung zu, schuldet er die erhöhteMiete
zu Beginn des dritten Kalendermonats
nach dem Zugang des Schreibens (bei
Zugang im Februar greift die Erhö-
hung ab 1. Mai). Ist die Erhöhung nur
zu einemTeil berechtigt, z. B. wenn die
Anhebung der Miete die Kappungs-
grenze überschreitet, empfiehlt sich ei-
ne Teilzustimmung. Bei Verweigerung
der Zustimmung hat der Vermieter das
Recht, innerhalb von drei Monaten
beimörtlichenAmtsgericht zuklagen.

Im Falle einer Mieterhöhung steht
dem Mieter immer ein Sonderkündi-
gungsrecht gemäß Paragraf 561 BGB

zu. Diese Frist gilt bis zumEnde
des zweiten Folgemonats
nach Erhalt des Schreibens.
Kündigt der Mieter inner-
halb dieses Zeitraums, muss
er innerhalb zwei weiterer
Monate aus der Wohnung
ausziehen. Die angekün-
digte Mieterhöhung tritt
folglichnichtmehr ein.
Die 15 Beratungsstel-
len des Verbraucher-
Service Bayern im
KDFB helfen Miete-
rinnen und Mietern
gerneweiter.Expertin Nicole

Bräu

StrengeVorgaben
SERIEMieterhöhungen
lassen sich nicht ohne
weiteres durchsetzen.

VON NICOLE BRÄU

Der Mieter kann sich darauf berufen, dass die Mieterhöhung vomWohnungs-
eigentümer vorab schriftlich erklärt wird. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ DPA

UNSER EXPERTEMZ-SERIE

Autor: Nicole Bräu ist Betriebswirtin
und als Verbraucherberaterin beim
VerbraucherService Bayern imKDFB
inCham tätig.

Kontakt:Beratungsstelle Cham,
Obere Regenstraße 15,Tel. (0 99 71)
67 53, Fax (0 99 71)7 68 2047,E-Mail:
n.braeu@verbraucherservice-bay-
ern.de

Öffnungszeiten:Der Verbraucher-
service ist amMontag von 13 bis 17
Uhr, amDienstag von 9 bis 13Uhr
und amFreitag von 9 bis 13Uhr ge-
öffnet.

Unsere Serie „Alles, was Recht ist“
haben wir im Jahr 2017 wieder auf-
leben lassen –mit altbekanntenund
einigen neuen Autoren. Sie er-
scheint immer samstags im Land-
kreis-Teil. In einer Woche – in der
Ausgabe vom 15. Februar schreibt
Rechtsanwältin Elke Kestler ihren
nächsten Beitrag. Es geht umdas ak-
tuelle Thema Organspende. Der ei-
gene Wille gehört in einer Patien-
tenverfügunggeregelt.
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●+ MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.mittelbayerische.de/cham

CHAM/LANDKREIS. Seit Januar gilt
das neuePflegeberufegesetz.Darin ist
die generalistische Pflegeausbildung
geregelt. DasGesetz gibt vor, dass Pra-
xisanleiter jährlich eine Fortbildung
nachweisenmüssen.DerKurs dient
derAuffrischungvonKenntnissen
und richtet sich an alle, die bereits an
einerWeiterbildung zumPraxisanlei-
ter teilnahmenoder in der Praxis tä-
tig sind. Termine: 20. , 21. und22.Ap-
ril, 8 bis 15.15UhrbeimBRK-Kreis-
verbandCham. Inhalte: Vorstellung
derVereinigungder Pflegenden in
Bayern, Praxisanleitung inder gene-
ralistischenPflegeausbildung,Alltag
des Praxisanleiters,Konfliktemit
Azubis. Anmeldungund Informatio-
nen für die Fortbildung im Internet
unterwww.kvcham.brk.de, fili-
mon@kvcham.brk.de oder unter Te-
lefon (0 99 71) 85 00 85 25.

IN KÜRZE

Auffrischung
für Praxisanleiter

CHAM. „Was nützt all das Wissen der
Welt, wenn es an Menschlichkeit
fehlt?“ Diese Frage warf Stefan Raab,
der verantwortliche Sachgebietsleiter
des Kreisverbandes beim Bayerischen
Roten Kreuz (BRK) beim Helferabend
für die Ehrenamtlichen des Bereiches
Cham auf. Ohne sie wäre Blutspenden
fast kaummöglich.

Raab stellte mit dem Vize-Kreisvor-
sitzenden Dr. Hans Schneider die Bi-
lanz des Blutspendens 2019 im Land-
kreis und im Bereich Cham vor. Im
Landkreis Chamgibt es 6670 registrier-
te Blutspender (2017: 4577). Allein in
Deutschland werden täglich 14 000
Blutspenden benötigt. Nur zwei bis
drei Prozent der Bevölkerung in
Deutschland gehen regelmäßig zum
Blutspenden, in Bayern fünf Prozent,
im Landkreis Cham acht Prozent. 2019
haben bei 82 Terminen im Landkreis
9636 Personen Blut bereitgestellt, dar-
unter 825 Erstspender, zurückzufüh-
ren auf eine Erstspenderaktion der

Raiffeisenbank Chamer Land mit
Sportvereinen. Mit einer Blutkonserve
kann bis zu drei Menschen geholfen
werden. Raabs Rechnung: 28 908 Men-
schen wurde mit Blut aus dem Land-
kreisChamgeholfen.

Er stellte aber auch klar, dass ohne
die vielen ehrenamtlichen Helfer (909
Einsätze) die Blutspendetermine nicht
stattfinden könnten. „Waswürdewohl
passieren, wenn es nicht genügend
Menschen gäbe, die unentgeltlich ihre
Zeit opfern, damit die Mitbürger Blut
spenden können?“, gab Raab zu beden-
ken und verwies auf die Aufgabenbe-
reiche, angefangen von der Registrie-
rung bis zum Spenden- und auch Ver-

pflegungsbereich. Ehrenamt bedeute
beim Blutspendedienst, die Spender
optimal zu betreuen und für einen rei-
bungslosenAblauf zu sorgen.

Raab zollte den vielen Ehrenamtli-
che Anerkennung und Dank. Er
sprach von einer Großfamilie des
BRK-Teams. In Cham habe man mit
den Räumen im Joseph-Fraunhofer-
Gymnasium eine optimale Bleibe ge-
funden. Im Bereich der Kreisstadt fan-
den Blutspendetermine in Stamsried,
Weiding, Schorndorf, Wilting, Run-
ding, Cham, bei der Bundeswehr, bei
Siemens und Zollner statt. 3990 Blut-
spender kamen. Insgesamt wurden
hier 3642 Blutkonserven gewonnen.
2019 kamen in diesen Bereichen 288
Erstspender. Beim Termin am Bundes-
wehrstandort Cham machten 145 Sol-
datenmit, darunter 65 Erstspender. Für
Raab ist das Blutspenden „ein unbe-
zahlbares Engagement“, weil dadurch
viel Leid gelindert und Leben gerettet
werdenkönne.

Von einer stolzen Bilanz auf hohem
Niveau sprach Vize-Kreisvorsitzender
Schneider. Sein Dank galt den ehren-
amtlichen Helfern. Er verwies darauf,
dass Blutspenden eine Organspende
sei undBlut auch in dermodernenMe-
dizin durch nichts zu ersetzen sei. „Un-
sere Gesellschaft braucht Sie“, rief er
den ehrenamtlichen Helfern zu und
lud sie zumEssen ein. (cft)

9636 Spender im
Dienst der guten Sache
GESUNDHEITDer BRK-
Kreisverband Cham zog
Bilanz undwürdigte das
Engagement der freiwil-
ligen Helfer bei den Blut-
spendeterminen.

Die ehrenamtlichen Helfer machten die Blutspendetermine im Landkreis Cham erst möglich. FOTO: KARL PFEILSCHIFTER

ZAHLEN UND FAKTEN

Landkreis: 2019 stellten bei 82 Ter-
minen imLandkreis Cham9636
PersonenBlut bereit, darunter 825
Erstspender.Damit konnte 28 908
Menschenmit Blut aus demLand-
kreis geholfenwerden.

Cham:Zu den Terminen in Stams-
ried,Weiding,Schorndorf,Wilting,
Runding,Cham,bei der Bundes-
wehr, bei Siemens undZollner ka-
men 3990Blutspender, darunter
288 Erstspender.
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